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A N T W O R T 

 
zu der 

 
Anfrage der Abgeordneten Birgit Huonker (DIE LINKE.) 

 
 
betr.: Projekt Stabil + Wohnclearing im Regionalverband Saarbrücken 
 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 
 
„Im Regionalverband Saarbrücken gibt es seit an-
derthalb Jahren o.g. Projekt, welches dazu dient, 
Obdachlosigkeit junger Menschen (Jugendliche ab 
16 Jahre und junge Erwachsene bis 22 Jahre) zu 
verhindern oder zu beenden und gleichzeitig mit 
Hilfe sozialpädagogischer Betreuung berufliche 
und persönliche Perspektiven junger Menschen zu 
entwickeln. Beispielhaft sei hier das Projekt des 
SOS-Kinderdorf e.V. in der Seilerstraße in Saar-
brücken benannt. 

Zugang zu diesem Projekt haben nur junge Ob-
dachlose, die sich mindestens 3 Monate im Regi-
onalverband tatsächlich aufhalten. Von Obdachlo-
sigkeit betroffene Jugendliche anderer Landkreise 
haben durch diese 3-Monats-Frist keinen Zutritt.“ 

 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Bei dem Projekt Stabil Wohnclearing im Regionalverband Saarbrücken handelt es sich 
um ein SGB II/ SGB VIII-Schnittstellenprojekt, das seit April 2008 in Trägerschaft des 
SOS-Ausbildungs- und Beschäftigungszentrums (AuB) Saarbrücken durchgeführt wird. 
 
Die Zielgruppe besteht aus jugendlichen Stabil-Teilnehmern (arbeitslose und sozial 
benachteiligte, ausgegrenzte Jugendliche U25 mit multiplen Integrationshemmnissen 
im Zuständigkeitsbereich der Arge Regionalverband Saarbrücken), die wohnungslos 
oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und bei denen die aktuelle Wohnsituation 
eines der bedeutsamsten Hindernisse auf dem Weg zur (Berufs-) Ausbildung ist. 
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Stabil Wohnclearing gewährleistet den Jugendlichen sowohl den beruflichen Einstieg 
als auch die persönliche Förderung als Voraussetzung zur sozialen Integration durch 
zusätzliche Betreuung im Bereich Wohnen. Die Jugendlichen haben zuvor viele nega-
tive Erfahrungen gesammelt. Sie haben mit wenig Erfolg SGB II-/ SGB VIII-
Maßnahmen  durchlaufen oder abgebrochen. 
 
Stabil Wohnclearing ist ein zeitlich begrenztes Angebot (Dauer rd. 6 – 8 Monate) zur 
Unterstützung und Betreuung (U25/ U21) mit dem Schwerpunkt der sozialen Integrati-
on und dem Ziel der Erarbeitung neuer Ansätze für eine individuelle Wohn- und Le-
bensperspektive und Aneignung der zur Zielerreichung erforderlichen Sozialkompe-
tenz. Es wird versucht, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins frühere häusli-
che Umfeld zurückzuführen, sie in einer eigenen Wohnung unterzubringen oder in ei-
ner WG mit oder ohne Betreuung oder in einer betreuten Wohnform oder in eine ambu-
lante oder stationäre Therapie zu vermitteln. 
 
Die Zuständigkeit für solche Hilfen wie das beschriebene Projekt liegt bei den örtlichen 
Trägern der Jugendhilfe, d.h. bei den Jugendämtern der Kreise bzw. beim Jugendamt 
des Regionalverbands Saarbrücken. 
 
Zur Beantwortung der Anfrage aus Sicht der Jugendhilfe wurden deshalb alle Jugend-
ämter der fünf Landkreise und des Regionalverbands Saarbrücken angefragt. 
 
 

Gibt es in anderen Landkreisen vergleichbare Pro-
jekte, um betroffene Jugendliche und junge Er-
wachsene vor Obdachlosigkeit zu schützen oder 
diese zu beenden? 
 
Wenn ja, welche? Wie heißen die freien Träger? 
 
Wenn nein, warum fehlen derlei Projekte? Welche 
Lösungskonzepte sind bzw. werden entwickelt, um 
die Obdachlosigkeit junger Menschen zu verhin-
dern bzw. zu beenden? Welche Auswirkungen hat 
dies auf den Regionalverband Saarbrücken bzw. 
auf die Arge des Regionalverbandes Saar-
brücken? 

 
Zu Frage 1:
 
Nach einer erfolgreichen dreijährigen Modellerprobungsphase wird seit 1998 der SOS-
Jugenddienst in der Saarbrücker Karcherstraße in Trägerschaft der SOS-Jugendhilfen 
Saarbrücken mit Landesmitteln in Höhe von 50.000,00 € pro Haushaltsjahr gefördert. 
Das Projekt hat Modellcharakter und besitzt eine hohe landesweite Bedeutung, wes-
halb es auch mit Landesmitteln gefördert wird. 
 
Der SOS-Jugenddienst ist eine landesweite Anlaufstelle für wohnungslose Jugendliche 
und junge Erwachsene und Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene in schwierigen Lebenssituationen. Ziel dieses Angebots ist es, gefährdete Kinder 
und Jugendliche möglichst frühzeitig zu erreichen, Verelendung zu vermeiden und der 
jeweiligen Problemlage entsprechende, bedarfsgerechte Formen der Hilfe anzubieten 
und an der Schnittstelle von offener, ambulanter und stationärer Jugendhilfe Maßnah-
men der Jugendhilfe einzuleiten bzw. zu entwickeln. 
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Durch praktische und beraterische Hilfeleistungen bei der Wohnungs- und Arbeitssu-
che, durch Vermittlung in Therapien und stabilisierende Maßnahmen wird versucht, mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen längerfristige Perspektiven der Lebensgestal-
tung zu entwickeln. 
 
Der SOS-Jugenddienst ist ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die mit den bestehenden Jugendhilfeangeboten nicht erreicht wer-
den. Durch aufsuchende Sozialarbeit erfolgen auch Analysen über Szene-
Entwicklungen, um die Lebenswelt der Jugendlichen besser zu erfassen und entspre-
chend bedarfsgerechte Hilfsangebote zu entwickeln. 
 
Das Projekt beruht auf einer bewährten Grundkonzeption, die sich je nach veränderten 
Bedarfslagen an den aktuellen individuellen und sozialen Problemlagen der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen orientiert. 
 
Es handelt sich hierbei um ein Projekt im Bereich aufsuchender Jugendsozialarbeit, 
das einen wirkungsvollen Ansatz zur Hilfe für gefährdete Kinder und Jugendliche mit 
fehlender Anbindung darstellt und durch landesweit vernetztes Arbeiten adäquate Lö-
sungsmöglichkeiten für die Problemlagen der Betroffenen entwickeln kann. Die betreu-
ten Jugendlichen kommen aus dem gesamten Landesbereich. Der SOS-Jugenddienst 
ist auf einen landesweiten Bedarf ausgerichtet und die Projektarbeit ist überregional 
organisiert. 
 
Im Jahr 2010 sieht der SOS-Jugenddienst folgende Arbeitsschwerpunkte vor: 
 

• Vermeidung von Obdachlosigkeit junger Menschen 
• Aufsuchende soziale Arbeit 
• Offener Treff 
• Netzwerke 
• Einzelfallhilfe 
 

Im Jahr 2009 finanzierte das Land mit einmalig 13.000,00 € aus Toto-Mitteln ein ver-
gleichbar konzipiertes mobiles Projekt aufsuchender Jugendsozialarbeit in der Stadt 
Völklingen (einschließlich der Stadtteile), das auch in Trägerschaft der SOS-
Jugendhilfen durchgeführt wird. 
 
In den Stadtteilen der Mittelstadt Völklingen wird aktuell im Rahmen eines dreijährigen 
Modellversuchs ein niedrigschwelliges Angebot für Jugendliche entwickelt, das wichti-
ge Impulse für die Jugendhilfelandschaft im Saarland setzen kann.  
 
Mit Hilfe eines sogenannten „Mobilen Büros“ in Form eines kleinen Busses soll ein fle-
xibles und zeitnahes sozialarbeiterisches Handeln gewährleistet werden. Mit diesem 
mobilen Medium sollen primär Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen wer-
den, die sich meist in größeren Gruppen und Cliquen im öffentlichen Raum aufhalten 
und den Anwohnern und der Polizei durch störendes und unangemessenes Verhalten 
auffallen. 
 
Sozialpädagogische Fachkräfte sollen vor allem diejenigen Jugendlichen ansprechen, 
die das herkömmliche Angebot der Jugendhilfe nicht erreicht. 
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Stellungnahme der Jugendämter: 
 
Der Landkreis Merzig-Wadern bewertet in Anbetracht der unterschiedlichen Lebens-
lagen junger Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, und des niedrigen Fall-
aufkommens das Aufrechterhalten einer dauerhaften Angebotsstruktur als nicht zielfüh-
rend. Bei Bedarf werde mit vorhandenen Trägern ein individuelles Hilfekonzept organi-
siert. 
 
Der Saarpfalz-Kreis setze schon seit langer Zeit darauf, Jugendliche und junge Er-
wachsene wohnortnah in Ausbildung zu vermitteln. Insbesondere durch die Zusam-
menarbeit mit dem sich vor Ort befindenden Träger SPN-Arbeiterwohlfahrt gelinge es 
immer wieder, passgenaue Hilfen anzubieten, sei es zur Erreichung des Hauptschul-
abschlusses, zur Berufsvorbereitung oder letztendlich zur Ausbildung. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit dem Träger vor Ort sei es darüber hinaus auch mög-
lich, in Einzelfällen gem. § 13 SGB VIII oder gem. § 27 ff SGB VIII eine Unterbringung 
des jungen Menschen zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus würden auch junge Menschen, sofern dies aufgrund ihrer Situation 
notwendig sei, gem. § 27 ff SGB VIII in geeigneten Einrichtungen, in denen eine Be-
rufsausbildung ermöglicht werde, untergebracht. 
 
In der Regel allerdings würden junge Menschen, die älter als 21 Jahre sind, von den 
Angeboten des Jugendamtes nicht mehr erreicht. 
 
Aus Sicht des Saarpfalz-Kreises stelle sich das Problem der Obdachlosigkeit eher in 
den größeren Städten, wie z.B. Saarbrücken und Kaiserslautern. 
 
Im Landkreis Neunkirchen gebe es kein dem Projekt Stabil Wohnclearing vergleich-
bares Projekt. Die Jugendhilfe verfüge gerade mit dem Maßnahmenkatalog der Hilfen 
zur Erziehung für Jugendliche und junge Volljährige über Möglichkeiten, junge Men-
schen im Betreuten Wohnen unterzubringen bzw. auch mit stationären Hilfen zu ver-
sorgen. Beim Kreisjugendamt Neunkirchen seien zudem zwei Streetworkerinnen ein-
gesetzt, die junge Menschen aus diesem Personenkreis im Bedarfsfall beraten und 
entsprechende Hilfen einleiten können. Es existierten Projekte im Übergang Schu-
le/Beruf, „Stabil“ bei dem Arbeitersamariterbund in Neunkirchen und die „Berufliche 
Sonderförderung“ des Diakonischen Werkes in Neunkirchen. 
 
Im Landkreis Saarlouis existiere ein Netzwerk differenzierter, aufeinander abge-
stimmter Hilfsangebote innerhalb derer entsprechend dem individuell geprägten Bedarf 
des Einzelfalls adäquate Lösungen erarbeitet würden. 
 
Beispielhaft seien hier „Betreutes Wohnen“ innerhalb und außerhalb von Einrichtun-
gen, „Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung“ und das „Aktionsprogramm 
zur Eingliederung benachteiligter Jugendlicher in Schule, Ausbildung und Beruf“ er-
wähnt. Kooperiert wird hier – wie der Begriff des Netzwerkes schon erkennen lässt - 
mit einer Trägervielfalt regionaler und überregionaler Jugendhilfeträger. 
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Im Landkreis St. Wendel gebe es aktuell keine vergleichbaren Projekte, die konkret 
auf diese Problematik abzielten, da im Kreis keine derartige Bedarfslage vorhanden 
sei, die die Initiierung eines solchen Projektes notwendig erscheinen ließe. In geeigne-
ten Einzelfällen bestehe für betroffene Jugendliche die Möglichkeit, diese im Rahmen 
einer Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII zu betreuen und zu versorgen. Hierbei stehe 
jedoch nicht nur die Beseitigung der Obdachlosigkeit im Vordergrund, sondern die 
Kompensierung einer akuten Krisensituation. Damit verbunden sei eine anschließende 
individuelle Hilfeplanung, um mögliche weitere geeignete Hilfen, in Absprache mit den 
personensorgeberechtigten Eltern, anzubieten und gegebenenfalls umzusetzen. 
 
Welche Auswirkungen es auf den Regionalverband Saarbrücken bzw. auf die Arge 
Saarbrücken hat, wenn es in den anderen Landkreisen gute Konzepte zur Verhinde-
rung von Obdachlosigkeit junger Menschen gibt oder eben keine, kann weder aus 
Sicht des Regionalverbandes noch des Landes, insbesondere nicht aus Sicht der Ju-
gendhilfe, beantwortet werden, da es hierüber keine Erhebungen gibt. Eine Einschät-
zung wäre reine Spekulation. 
 
 

Warum gibt es das Projekt Stabil + Wohnclearing 
im Regionalverband Saarbrücken nur für Jugendli-
che und junge Erwachsene bis 22 Jahren und 
nicht bis zum Alter von 25 Jahren, da diesen ja 
auch das Recht auf eine eigene Wohnung grund-
sätzlich durch die Argen verwehrt wird? 

 
Zu Frage 2: 
 
Ziel der Maßnahme ist es, Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr, die dem Projekt „Sta-
bil Wohnclearing-Betreutes Wohnen“ zugewiesen sind, in problematischen Wohnsitua-
tionen eine kurzfristige Hilfestellung zu bieten. Es sollen damit unzureichende und 
nichtförderliche Wohnumfeldfaktoren bereinigt, eine bestehende Obdachlosigkeit um-
gehend beseitigt oder einer drohenden Obdachlosigkeit vorgebeugt werden. Nach der 
Integration in das Betreute Wohnen erfolgt eine spezielle sozialpädagogische Interven-
tion, die es den Jugendlichen ermöglichen soll, den Weg zur beruflichen und sozialen 
(Re-) Integration zielstrebig weiter zu verfolgen. 
 
An der Maßnahme können Jugendliche teilnehmen, die im Bezug von Arbeitslosengeld 
II und somit Kundinnen oder Kunden der Arge Saarbrücken sind. Eine weitere Voraus-
setzung ist, dass sie dem Stabil - Projekt des SOS – Ausbildungs- und Beschäfti-
gungszentrums Saarbrücken (AuB) zugewiesen sind. Sie sollen nicht älter als 25 Jahre 
sein. Eine Altersbeschränkung nur für Jugendliche und junge Erwachsene besteht 
nicht. Anspruchsberechtigung und Aufnahme in das Projekt werden zwischen Fallma-
nager des Teams U25 der Arge Saarbrücken, dem Jugendamt des Regionalverbandes 
Saarbrücken und den zuständigen Mitarbeiter/innen des SOS – AuB geklärt. 
 
Es wird aus Sicht der Jugendhilfe darauf hingewiesen, dass nicht generell bestätigt 
werden kann, dass allen jungen Erwachsenen bis 25 Jahren eine eigene Wohnung 
durch die Argen verwehrt würde. Stattdessen kann in begründeten Einzelfällen eine 
eigene Wohnung finanziert werden. Jugendamt und Arge tauschen sich über die Be-
darfslagen aus und arbeiten zusammen, vorausgesetzt die Betroffenen stimmen zu. 
Wenn vom Jugendamt bescheinigt wird, dass die familiären Verhältnisse einen Auszug 
eines jungen Menschen erforderlich machen und keine Jugendhilfemaßnahme in Fra-
ge kommt, kann die Arge in besonderen Einzelfällen auch die Kosten für eine eigene 
Wohnung übernehmen. 
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Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene un-
ter 25 Jahren sind ab 2005 bis heute im Saarland 
von Obdachlosigkeit betroffen gewesen bzw. noch 
immer betroffen? (Bitte auflisten nach Landkreis, 
Jahren, letztem gemeldetem Wohnsitz der Betrof-
fenen sowie nach Geschlecht und Alter bei Eintritt 
der Obdachlosigkeit der Betroffenen). 

 
Zu Frage 3: 
 
Das Kreisjugendamt Merzig-Wadern teilt mit, es sei kein Fall bekannt, in dem ein 
junger Mensch von akuter Obdachlosigkeit betroffen sei. 
 
Das Kreisjugendamt des Saarpfalz-Kreises weist darauf hin, dass es hierzu über 
keine Daten verfüge. 
 
Dem Kreisjugendamt Neunkirchen stehen hierzu keine Zahlen zur Verfügung. Es 
wird davon ausgegangen, dass es sich bei Jugendobdachlosigkeit um ein eher groß-
städtisches Problem handele, dass aber auch Jugendliche aus ländlichen Gemeinden 
nach Saarbrücken gingen, weil es dort eine entsprechende Szene gebe, die in den 
Gemeinden des Landkreises Neunkirchen und in der Stadt Neunkirchen so nicht anzu-
treffen sei. 
 
Das Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken gibt an, dass angefragte Da-
ten nicht bekannt seien. Obdachlose Jugendliche würden sich nicht beim Jugendamt 
des Regionalverbandes unter Angabe von Alter, Geschlecht und letztem bekanntem 
Wohnsitz melden.  
 
Beim Kreisjugendamt Saarlouis sind keine Fälle von Jugendlichen bekannt, die nicht 
im Rahmen des genannten Hilfesystems versorgt worden sind bzw. werden konnten. 
Was die jungen Volljährigen betreffe, sei darauf hinzuweisen, dass die Jugendhilfe 
gem. § 41 SGB VIII in der Regel bis zum 21. Lebensjahr zu gewähren sei, darüber 
hinaus in begründeten Einzelfällen für eine begrenzte Zeit. Weder in der Vergangen-
heit noch aktuell sei im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Saarlouis jemals der 
Fall eingetreten, dass Jugendlichen unter Beachtung der genannten gesetzlichen Vor-
gaben beanspruchte Hilfen vorenthalten worden seien. 
 
Das Kreisjugendamt St. Wendel weist darauf hin, dass die angefragten Daten nicht 
über den örtlichen Jugendhilfeträger erfasst würden. 
 
 

Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene un-
ter 25 Jahren sind bei den Argen im Saarland zwi-
schen 2005 bis heute als wohnungssuchend 
und/oder obdachlos gemeldet? (Bitte auflisten 
nach Landkreisen, nach Jahren sowie nach Ge-
schlecht und Alter der Betroffenen). 

 
Zu Frage 4: 
 
Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken hat auf Anfrage 
mitgeteilt, dass es keine Statistik der Bundesagentur für Arbeit gibt, im Hinblick auf 
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren im Rechtskreis SGB II, die woh-
nungssuchend und/oder obdachlos gemeldet sind.  
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Die hier angefragten Zahlen stehen folglich auch bei den Argen nicht zur Verfügung 
und können von der Landesregierung dementsprechend nicht vorgelegt werden. 
 
Die kommunale Arbeitsförderung des Landkreises St. Wendel teilt mit, dass dem Trä-
ger der Grundsicherung für den Kreis St. Wendel seit 2005 nur wenige Einzelfälle von 
jungen Erwachsenen unter 25 Jahren bekannt geworden seien, die aufgrund fehlenden 
Wohnraums eine Unterkunft suchten. Etwaige Phasen von Obdachlosigkeit, in denen 
jungen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kein fester Wohnsitz zugeordnet werden konn-
te, seien bisher ausnahmslos von kurzer Dauer (wenige Tage bis Wochen). Durch be-
stehende Netzwerke und eine ebenfalls nahezu lückenlose Angebotspalette für ar-
beitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige würden selbst mehrfach sanktionierten Jugend-
lichen fortlaufend Hilfs- und Förderangebote unterbreitet. Die Jugendarbeitslosigkeit im 
Landkreis St. Wendel liege unter 1 %. 
 
 

Bei wie vielen Jugendlichen im Saarland wurde die 
Jugendhilfe im Zeitraum von 2005 bis heute vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres beendet, obwohl 
eine Rückführung in die Herkunftsfamilie ausge-
schlossen war bzw. ist? (Bitte auflisten nach 
Landkreisen und Jahren sowie nach Geschlecht 
der Betroffenen). 
 

Zu Frage 5: 
 
Das Kreisjugendamt Merzig-Wadern teilt mit, dass kein Fall beendet worden sei. 
 
Das Kreisjugendamt des Saarpfalz-Kreises betont, dass keine Hilfe zur Erziehung 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres beendet werde, wenn dies zur Obdachlosigkeit 
führen würde bzw. eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ausgeschlossen sei. 
 
Dem Kreisjugendamt Neunkirchen seien ebenfalls keine Jugendlichen bekannt, bei 
denen die Jugendhilfe ohne eine Rückkehrmöglichkeit in die Herkunftsfamilie beendet 
worden sei. 
 
Das Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken weist darauf hin, dass mit 
Hilfe von EDV erfasst werde, wie viele Hilfen im Zeitraum von 2005 bis heute vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres beendet wurden. Ob eine Rückführung in die Her-
kunftsfamilie ausgeschlossen gewesen sei, ob eine erfolgreiche Verselbständigung in 
einer eigenen Wohnung gelungen sei, könne über EDV nicht ermittelt werden, sondern 
erfolge nur über das Studium einer Unmenge von einzelnen Akten. Dieser Arbeitsauf-
wand sei nicht leistbar. 
 
Das Kreisjugendamt Saarlouis betont, dass es die geschilderte Fallkonstellation im 
Kreis Saarlouis weder in der Vergangenheit gegeben habe, noch dass sie in Zukunft 
eintreten werde. 
 
Das Kreisjugendamt St. Wendel teilt mit, dass im angegebenen Zeitraum keine Maß-
nahme beendet worden sei, die nach der Beendigung eine Obdachlosigkeit von Ju-
gendlichen zur Folge gehabt hätte. In geeigneten Einzelfällen konnten Jugendliche in 
Folgemaßnahmen anderer zuständiger Leistungsträger vermittelt werden bzw. konnte 
in Absprache mit den personensorgeberechtigten Eltern bzw. dem Vormund den Ju-
gendlichen eine andere geeignete Maßnahme ermöglicht werden. 
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